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Sehr geehrter Herr Hammer,

in obiger Sache danke ich für Ihre Anfrage vom 10. 10. 2019. Die Ergebnisse
meiner rechtlichen Prüfung der darin skizzierten Themen möchte ich wie

folgt zusammenfassen:

l.

Die rechtlich zu prüfenden Fragestellungen betreffen bebaute Grundstücke
im Außenbereich.

Hierzu ist zunächst als Grundsatzaussage voranzustellen, dass für Eigentü-

mer bebaute Gmndstücke im Außenbereich keine geminderte Rechtspositi-

on im Vergleich zu Grundstücken in beplanten Gebieten oder im unbeplan-
ten Innenbereich besteht. Der Landesgesetzgeber hat in § 38 LWG NRW
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"Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet eine dem Gemeinwohl entspre-

chende öffentliche Wasser Versorgung sicherzustellen.

Das Gesetz differenziert also nicht nach dem unterschiedlichen planungsrechtlichen

Status der Grundstücke im Gemeindegebiet. Vielmehr gilt unterschiedslos die Sicher-

stellungspflicht. Durch diese wird den Gemeinden auferlegt, dafür Sorge zu tragen,

dass die öffentliche Wasserversorgung im Gemeindegebiet funktionsfähig ist und ent-

sprechend den Regeln der Technik betrieben wird.

Vgl. Koll-Sarfeld in: Queitsch u. a., LWG NRW, Kommentar, § 38 Rn 2

2.

Aus dieser vom Wortlaut her sehr umfassend konzipierten Sicherstellungspflicht folgt

aber nicht, dass den Grundstückseigentümem ein entsprechendes subjektiv-

öffentliches Recht zustünde. Die Bestimmung des § 38 LWG NRW stellt eine Konkre-

tisierung der bundesrechtlichen Vorschrift des § 50 WHG dar. In § 50 WHG wird die

Wasserversorgung zwar als Aufgabe der Daseinsvorsorge definiert; die Begründung

subjektiver Rechtsansprüche hat der Gesetzgeber nicht vorgenommen.

Vgl. Gößl in: Sieder/Zeitler-Dahme, WHG, Kommentar, § 50 Rn 18:

"Der einzelne Gemeindeangehörige hat kein subjektives Recht auf Auf-

gabenerfüllung, doch steht den Eigentümern von Grundstücken, die an

eine öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ein

Anspruch auf Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser zu.

Aus dieser Gesetzeslage folgt somit, dass ein Rechtsanspruch auf Trinkwasserversor-

gung erst dann entsteht, wenn ein Grundstück an die Trinkwasserversorgung ange-

schlössen wurde. Wiederum gilt dabei aber, dass die baurechtliche Situation keine Rol-

le spielt.

Die Rechtsprechung verneint daher regelmäßig einen Anspruch von Grundstücksei-
gentümem auf Schaffung neuer Wasserleitungen, sondern bejaht lediglich einen An-
Spruch auf Teilhabe an der bestehenden Wasserversorgungseinrichtung.
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VG Neustadt, Beschluss vom 29. 01. 2014 -4L 77/14 -:

"Nach diesen Vorschriften haben die Gemeinden die öffentliche Was-

serversorgung - eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - in ihren Gebieten

sicherzustellen. Diese Aufgabenzuweisung gibt dem Bürger keinen un-

mittelbaren Rechtsanspruch gegenüber dem Träger der öffentlichen

Wasserversorgung im Sinne eines subjektiv-öffentlichen Rechts. Viel-

mehr hat der Einzelne grundsätzlich nur einen Anspruch auf Teilhabe

an der bestehenden Wasserversorgung. Kommen die öffentlichen Träger

der Wasserversorgung ihren gesetzlichen Pflichten nicht nach, so kön-

nen allenfalls die zuständigen Wasserbehörden bzw. Aufsichtsbehörden

gegen den Träger der Wasserversorgung einschreiten. Ein Anspruch

des Einzelnen auf Schaffung zusätzlicher Anlagen bei - unterstellter -

fehlender Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinden besteht nicht."

3.

Vor dem Hintergrund dieser Gesetzeslage und der hierzu ergangenen Rechtsprechung

ergibt sich folgende Beantwortung der zur Prüfung unterbreiteten Fallkonstellationen:

a)
Die erste Sachverhaltskonstellation betrifft illegalen Altbestand im Außenbereich.

Hierfür gilt nach den obigen Grundsätzen Folgendes: Wenn ein solcher Altbestand an

die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen worden ist, hat der Eigentümer auch

ein Recht auf Aufrechterhaltung dieser Trinkwasserversorgung. Die fehlende baurecht-

liche Legalität bleibt auf dieses Recht ohne Einfluss. Wenn die Hansestadt Wipper-

fürth somit künftig die Aufgabe der Wasserversorgung solchen illegalen Altbestandes

im Außenbereich nicht mehr wahrnehmen will, bleibt nur der Weg, hiergegen bau-

rechtlich vorzugehen.
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b)
Die zweite Fallkonstellation betrifft genehmigten Baubestand im Außenbereich, wel-

eher seine Trinkwasserversorgung über eigene Brunnen gewährleistet, mithin nicht an

das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen ist.

Wenn nunmehr die Versorgung dieser Grundstücke aus den Brunnenanlagen Probleme

bereitet, spricht überwiegendes dafür, dass die Stadt Wipperfürth dann ausnahmsweise

die Versorgungsaufgabe übernehmen muss.

Dies folgt aus der gemäß § 123 II BauGB der Hansestadt Wipperfürth obliegenden
Erschließungslast. Danach sollen die Erschließungsanlagen entsprechend den Erfor-
demissen der Bebauung kostengünstig hergestellt werden. Zu diesen Erschließungsan-

lagen gehört auch die Wasserversorgung.

Wiederum gilt zwar, dass diese Gesetzesvorschrift keinen Rechtsanspruch von Grund-
stückseigentümern begründet. Die Rechtsprechung kennt aber die Figur der aus-
nahmsweisen Verdichtung der Erschließungslast zu einer Erschließungspflicht auf-

grund des rechtlichen Grundprinzips von Treu und Glauben.

Vgl. VGH Kassel, Beschluss vom 29. 08. 2000 - 5 TG 2641/00 -
VG Neustadt, a. a. O.

Die Fälle, in denen eine solche Erschließungsverpflichtung aufgrund des Grundprin-

zips von Treu und Glauben bejaht werden, sind zwar ausgesprochen selten. Sobald
aber eine Kommune Baugenehmigungen erteilt hat, erhöht sich das für sie bestehende

Risiko, Erschließungsaufgaben erfüllen zu müssen.

In den hier zu betrachtenden Fällen hat die Hansestadt Wipperfurth durch Erteilung der

Baugenehmigungen signalisiert, mit der Bebauung der betreffenden Außenbereichsla-
gen einverstanden zu sein. Zwar bestand zum Zeitpunkt der Baugenehmigungsertei-
lung wohl die Vorstellung, dass die Trinkwasserversorgung dieser Grundstücke auf
Dauer durch die dortigen Brunnenanlagen gewährleistet sei. Wenn sich diese Erwar-

tung heute nicht mehr erfüllt, wäre es nach meiner rechtlichen Einschätzung mit dem
Grundgedanken von Treu und Glauben nicht vereinbar, einen solchen Grundstücksei-
gentümer darauf zu verweisen, er müsse sich das Trinkwasser selbst anderweitig be-
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sorgen. Vielmehr wächst der Stadt die Aufgabe zu, das Versorgungsnetzt auszubauen,
damit auch solche legal bebauten Grundstücke künftig einwandfreies Trinkwasser er-
halten.

Ich hoffe, dass diese Hinweise Ihnen eine Entscheidungshilfe für das weitere Vorgehen

sind.

Mit freAidlichen ßrüßen

lainer Sch^ytz)

Rechtsany^alt


